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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1974

Norm

ABGB §170a

Rechtssatz

Nach dem Willen des Gesetzgebers rechtfertigen es nur besonders gewichtige Umstände, dem Elternteil, dem nicht die

Pflege und Erziehung des Kindes überlassen ist, auch daß Recht zu versagen, mit seinem Kind persönlich zu verkehren.
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